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Eurobank EFG Fund
Management Company (Lux) S.A.

Société anonyme
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

(the "Company")

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND

A Sub-Fund of (LF),
a mutual investment fund organised under the laws

of the Grand-Duchy of Luxembourg
(the “Sub-Fund”))))

The Board of Directors of the Company has decided to roll over for one year the Equity Strategy of the Sub-
Fund as indicated in the relevant prospectus.

More specifically, the following material changes have been made:

The name of the Sub-Fund is changed to (LF) Special Purpose 11.5% Equity Formula (RON) Fund.

2.1. Investment Objective:

The Equity Strategy commences on May 14, 2012 and matures on May 7, 2013 (“Investment Period”).

May 14, 2012 is defined as “Strike Date” and May 14, 2013 is defined as “Swaps’ Termination Date”.

The wording under paragraph c) has been changed as follows: ”If at the end of the Investment Period,
Index is equal to or above its level on Strike Date, then on the Swaps’ Termination Date the investor gains
coupon of 11.50% on the capital invested (being investments made by Unitholders on or before May 14, 2012)”.

Paragraphs d) and e) have been combined in one paragraph d) under the following wording: “If at the end of the
Investment Period, Index has fallen below its level on Strike Date, then on the Swaps’ Termination Date the
investor loses 5% of the capital invested (being investments made by Unitholders on or before May 14, 2012)”.

The wording of the last paragraph has been changed as follows: “The Board of Directors will decide if the
coupon of 11.50% calculated on the unit price on strike date, is paid on the Swaps’ Termination Date by the
Equity Strategy, or if the respective amount will be reinvested in the Sub-Fund”.

2.2. Investment Policy:

The new swap counterparties will be chosen from the following: Barclays; BNP Paribas; Deutsche Bank;
JPMorgan Chase Bank; Royal Bank of Scotland; Société Générale; Credit Suisse and EFG Eurobank Ergasias S.A.

Section 5 regarding the “Initial Offering Period” has been deleted.

In Section 7 (now Section 6) on Classes of Units the note with respect to the computation of the maximum
Management Fee has been deleted.

Rights of unit holders:

As from publication date of the present notice, unit holders that are concerned by the changes listed above
and who do not approve of these changes will have the possibility to redeem or convert their units free of
charge during a period of one month, terminating on May 11, 2012.

Redemption or conversion requests shall be addressed to the distributor in accordance with the provisions of
the prospectus.

The updated full and simplified prospectuses of (LF) will be available free of charge at the registered office of the
Company and at the local distributor branches as soon as the Luxembourg regulatory authority Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) has issued the visa-stamped official prospectus versions.

Luxembourg, March 29, 2012

The Board of Directors

Die Aktionäre der Pro Fonds (Lux) werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 27. April 2012 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit
folgender Tagesordnung stattfinden wird:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am

31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Wahl des kooptierten Verwaltungsratsmitglied Paul Dürrenberger bis zur Ordentlichen Generalversammlung

im Jahre 2014
5. WiederwahldesWirtschaftsprüfersPricewaterhouseCoopersS.àr.l.biszurnächstenOrdentlichenGeneralversammlung
6. Verwendung der Erträge
7. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am
fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank
mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der General-
versammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung
muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Pro Fonds (Lux) (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter Telefon 00352/44 903–4025, Fax 00352/44 903–4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.

Luxembourg, im April 2012
Der Verwaltungsrat

Pro Fonds (Lux)
société d’investissement à capital variable

4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
R.C.S. Luxembourg B 45890

PWM Vermögensfondsmandat - DWS
Société d’Investissement
à Capital Variable (SICAV)

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Der Teilfonds PWM Vermögensfondsmandat -
DWS - Trendfolge Einkommen wird in
Übereinstimmung mit Artikel 15 des
Verkaufsprospektes - Allgemeiner Teil zum
27. April 2012 liquidiert.
Aufgrund des geringen Fondsvolumens ist
mittelfristig kein effizientes Fondsmanagement
möglich.
Die Ausgabe von Fondsanteilen wird zum
05. April 2012 eingestellt; die Rückgabe von
Fondsanteilen ist bis zum 20. April 2012 möglich,
die jeweils bis Orderannahmeschluss ein-
gehenden Orders werden noch berücksichtigt.
Gelder, welche von den Anlegern nicht abgerufen
werden, werden nach Abschluss der Liquidation
bei der Caisse de Consignation hinterlegt.
Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
trägt die Kosten dieser Liquidation.

Luxemburg, im April 2012
Die Gesellschaft

Polar Investments
société d’investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B 154.371

Die Anteilinhaber der SICAV Polar Investments
werden hiermit zur

Ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, die am 25. April 2012 um 11.00 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
Tagesordnung:
1. Bericht des Verwaltungsrates und des

Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat

vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind diejenigen Anteilinhaber
berechtigt, die bis spätestens 20. April 2012 die
Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht,
dass die Anteile bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person
vertreten lassen, die hierzu schriftlich
bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber.
Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von
Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefasst.

Luxemburg, im April 2012
Der Verwaltungsrat

DWS Concept
société d’investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B 160.062

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Concept werden
hiermit zur

Ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, die am 25. April 2012 um 11.00 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
Tagesordnung:
1. Bericht des Verwaltungsrates und des

Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat

vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zurAusübung des Stimmrechts
sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis
spätestens 20. April 2012 die Depotbestätigung
eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile
bis zur Beendigung der Hauptversammlung
gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können
sich auch von einer Person vertreten lassen, die
hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber.
Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von
Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefasst.

Luxemburg, im April 2012
Der Verwaltungsrat

Dynamic Funds
société d’investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Handelsregister Luxemburg B 81.617777

Die Anteilinhaber der SICAV Dynamic Funds
werden hiermit zur

Ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, die am 25. April 2012 um 9.00 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
Tagesordnung:
1. Bericht des Verwaltungsrates und des

Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat

vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zurAusübung des Stimmrechts
sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis
spätestens 20. April 2012 die Depotbestätigung
eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile
bis zur Beendigung der Hauptversammlung
gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können
sich auch von einer Person vertreten lassen, die
hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber.
Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von
Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefasst.

Luxemburg, im April 2012
Der Verwaltungsrat

DWS FlexProfit
société d’investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Handelsregister Luxemburg B 113.388

Die Anteilinhaber der SICAV DWS FlexProfit
werden hiermit zur

Ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, die am 25. April 2012 um 10.30 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
Tagesordnung:
1. Bericht des Verwaltungsrates und des

Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat

vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zurAusübung des Stimmrechts
sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis
spätestens 20. April 2012 die Depotbestätigung
eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile
bis zur Beendigung der Hauptversammlung
gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können
sich auch von einer Person vertreten lassen, die
hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber.
Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von
Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefasst.

Luxemburg, im April 2012
Der Verwaltungsrat

DWS Institutional, SICAV
société d’investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B 38.660

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Institutional
werden hiermit zur

Ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, die am 25. April 2012 um 15.30 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
Tagesordnung:
1. Bericht des Verwaltungsrates und des

Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat

vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind diejenigen Anteilinhaber
berechtigt, die bis spätestens 20. April 2012 die
Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht,
dass die Anteile bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person
vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevoll-
mächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber.
Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von
Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefasst.

Luxemburg, im April 2012
Der Verwaltungsrat

DWS Invest, SICAV
société d’investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B 86.435

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Invest werden
hiermit zur

Ordentlichen Generalversammlung

eingeladen, die am 25. April 2012 um 11.00 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des
Wirtschaftsprüfers.

2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat
vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis
spätestens 20. April 2012 die Depotbestätigung
eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis
zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt
gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch
von einer Person vertreten lassen, die hierzu
schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die
Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilin-
habern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im April 2012
Der Verwaltungsrat

DWS Funds, SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 74.377

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Funds werden
hiermit zur

ordentlichen Generalversammlung

eingeladen, die am 16. April 2012 um 16.30 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des
Wirtschaftsprüfers.

2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat
vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis
spätestens 12. April 2012 die Depotbestätigung
eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis
zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt
gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch
von einer Person vertreten lassen, die hierzu
schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die
Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteil-
inhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse
werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefasst.

Luxemburg, im März/April 2012
Der Verwaltungsrat

FPM Funds, SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 80.070000

Die Anteilinhaber der SICAV FPM Funds werden
hiermit zur

ordentlichen Generalversammlung

eingeladen, die am 16. April 2012 um 10.00 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht desVerwaltungsrates und desWirtschaft-
sprüfers.

2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat
vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis
spätestens 12. April 2012 die Depotbestätigung
eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft ein-
reichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur
Beendigung der Hauptversammlung gesperrt
gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch
von einer Person vertreten lassen, die hierzu
schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber.
Die Anwesenheit einer Mindestanzahl
von Anteilinhabern ist nicht erforderlich.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der
vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im März/April 2012
Der Verwaltungsrat

PWM Vermögensfondsmandat - DWS, SICAV
Sitz: 2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 113.387

Die Anteilinhaber der SICAV PWM Vermögens-
fondsmandat - DWS werden hiermit zur

ordentlichen Generalversammlung

eingeladen, die am 16. April 2012 um 11.00 Uhr in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des
Wirtschaftsprüfers.

2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat
vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum
31. Dezember 2011.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen General-
versammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt,
die bis spätestens 12. April 2012 die Depot-
bestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesell-
schaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die
Anteile bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber
können sich auch von einer Person vertreten
lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die
Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilin-
habern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im März/April 2012
Der Verwaltungsrat

AVIS DE SOCIETES

The shareholders of SHERIDAN
SOLUTIONS SICAV-FIS are he-
reby invited to the annual gene-
ral meeting which will take place
on April 16, 2012 at 11.00 a.m. CET
at the company’s business pre-
mises.

Agenda:
1) Report by the board of di-

rectors and auditor’s report;
2) Approval of the annual ac-

counts as of December 31, 2011;
3) Allocation of the result for

the year ended on December 31,
2011;
4) Discharge to the members

of the board of directors and to
the statutory auditor;
5) Statutory appointments;
6) Miscellaneous.
Participation in the annual ge-

neral meeting and voting rights
are limited to those shareholders
who submit to the company a
securities account statement
from a bank before April 16, 2012
which shows that the shares are
blocked until the end of the an-
nual general meeting. Sharehol-
ders may appoint proxies to act
on their behalf. Such appoint-
ments must be made in writing.
Resolutions of the annual ge-

neral meeting are made by the
majority of the present or repre-
sented shareholders.

The Board of Directors.
100269

SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS
22, RUE GOETHE

L-1637 LUXEMBOURG
R.C.S. LUXEMBOURG : B 158.943

Convening notice
for the annual general

meeting


